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schaft und Kultur betreffend den interkulturellen und interre-
ligiösen Dialog und von ihren Bemühungen zur Förderung
des Dialogs zwischen den Zivilisationen, Kulturen und Völ-
kern sowie von den Aktivitäten zugunsten einer Kultur des
Friedens und begrüßt insbesondere, dass sie ein neues Ak-
tionsprogramm für eine Kultur des Friedens und der Gewalt-
losigkeit beschlossen hat und den Schwerpunkt auf konkrete
Maßnahmen auf globaler, regionaler und subregionaler Ebe-
ne legt;

4.
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ordinierung der humanitären Nothilfe des Systems der Ver-
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Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawan-
dels zu unterstützen und die Systeme zur Verringerung des
Katastrophenrisikos und zur Frühwarnung zu stärken, um die
humanitären Folgen von Naturkatastrophen möglichst gering
zu halten, so auch durch die Bereitstellung von Technologie
und von Unterstützung für den Kapazitätsaufbau in den Ent-
wicklungsländern;

7. begrüßt die auf regionaler und nationaler Ebene
eingeleiteten Initiativen zur Umsetzung der Leitlinien für die
innerstaatliche Erleichterung und Regulierung der internatio-
nalen Katastrophenhilfe und ersten Wiederaufbauhilfe, über
die auf der vom 28. November bis 1. Dezember 2011 in Genf
abgehaltenen einunddreißigsten Internationalen Rotkreuz-
und Rothalbmond- Konferenz Bericht erstattet wurde, und er-
mutigt die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die Regional-
organisationen, weitere Schritte zur Stärkung der operativen
und rechtlichen Rahmenbedingungen für die internationale
Katastrophenhilfe zu unternehmen und dabei nach Bedarf die
Leitlinien zu berücksichtigen;

8. begrüßt außerdem die wirksame Zusammenarbeit
zwischen den betroffenen Staaten, den zuständigen Organen
des Systems der Vereinten Nationen, den Geberländern, den
regionalen und internationalen Finanzinstitutionen, anderen
zuständigen Organisationen, wie der Internationalen Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Bewegung, und der Zivilgesell-
schaft bei der Koordinierung und Bereitstellung von Sofort-
hilfe und unterstreicht, dass diese Zusammenarbeit und Hilfe
im gesamten Verlauf der Hilfseinsätze und der mittel- und
langfristigen Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen
so fortgesetzt werden müssen, dass die Anfälligkeit für künf-
tige Naturgefahren gemindert wird;

9. bekundet erneut ihre Entschlossenheit, mit Vor-
rang die Anstrengungen zu unterstützen, welche die Länder,
insbesondere die Entwicklungsländer, unternehmen, um ihre
Kapazitäten zur Verringerung des Katastrophenrisikos, zur
Vorbereitung auf Naturkatastrophen, zur raschen Reaktion
und zur Begrenzung der Folgen auf allen Ebenen auszubauen;

10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im
Einklang mit dem Hyogo-Rahmenaktionsplan Frühwarnsys-
teme sowie Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophen-
fälle und zur Risikominderung auf allen Ebenen zu erarbei-
ten, zu aktualisieren und zu stärken, unter Berücksichtigung
ihrer eigenen Gegebenheiten und Kapazitäten und gegebe-
nenfalls in Abstimmung mit den relevanten Akteuren, und er-
mutigt die internationale Gemeinschaft und die zuständigen
Institutionen der Vereinten Nationen, die diesbezüglichen na-
tionalen Anstrengungen auch weiterhin zu unterstützen;

11. fordert die Mitgliedstaaten außerdem nachdrück-
lich auf, ihre Reaktion auf Frühwarninformationen zu verbes-
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dringlich nahe, bei der Entwicklung und Umsetzung von
Strategien für die Verringerung des Katastrophenrisikos, die
Katastrophenvorbeugung, die Katastrophenmilderung, die
Vorbereitung auf Katastrophenfälle, die humanitäre Hilfe und
die frühzeitige Wiederherstellung die spezifischen und diffe-
renzierten Folgen von Naturkatastrophen in ländlichen wie in
städtischen Gebieten zu berücksichtigen und dabei den
Schwerpunkt insbesondere auf die Deckung der Bedürfnisse
der Menschen zu legen, die in armen, katastrophengefährde-
ten ländlichen und städtischen Gebieten leben;

20. erkennt an, dass Informations- und Telekommuni-
kationstechnologien eine wichtige Rolle bei der Katastro-
phenbewältigung spielen können, ermutigt die Mitgliedstaa-
ten, Telekommunikationskapazitäten für die Reaktion auf
Notfälle aufzubauen, ermutigt die internationale Gemein-
schaft, die Anstrengungen der Entwicklungsländer auf die-
sem Gebiet bei Bedarf zu unterstützen, einschließlich in der
Wiederherstellungsphase, und legt den Mitgliedstaaten in
dieser Hinsicht nahe, zu erwägen, dem Übereinkommen von
Tampere über die Bereitstellung von Telekommunikations-
mitteln für Katastrophenschutz und Katastrophenhilfseinsät-
ze171 beizutreten oder es zu ratifizieren, sofern sie es nicht be-
reits getan haben;

21. befürwortet, soweit angebracht, den weiteren Ein-
satz von weltraum- und bodengestützten Fernerkundungs-
techniken, einschließlich der im Rahmen von UN-SPIDER
bereitgestellten Techniken, sowie den Austausch geografi-
scher Daten für die Vorbeugung, die Begrenzung und das Ma-
nagement von Naturkatastrophen und bittet die Mitgliedstaa-
ten, auch weiterhin ihre Unterstützung zu gewähren, damit
die Vereinten Nationen ihre Kapazitäten auf dem Gebiet der
über Satelliten bezogenen geografischen Informationen für
die Frühwarnung, die Vorbereitung auf Katastrophenfälle, die
Katastrophenbewältigung und die frühzeitige Wiederherstel-
lung konsolidieren können;

22. ist sich dessen bewusst, dass neue Technologien,
wenn sie koordiniert eingesetzt werden und auf humanitären
Grundsätzen beruhen, das Potenzial haben, die Wirksamkeit
der humanitären Maßnahmen zu erhöhen und die damit ver-
bundene Rechenschaftslegung zu verbessern, und legt den
Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen und ihren humanitä-
ren Partnern nahe, unter anderem ein Zusammenwirken mit
Freiwilligen und der Fachwelt zu erwägen, um bei Notfällen
und Maßnahmen zur Senkung des Katastrophenrisikos die
verfügbare Vielfalt an Daten und Informationen zu nutzen;

23. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen Or-
ganisationen der Vereinten Nationen und die internationalen
Finanzinstitutionen, die globalen Kapazitäten für eine nach-
haltige Katastrophennachsorge in Bereichen wie der Koordi-
nierung mit traditionellen und nichttraditionellen Partnern,
der Ermittlung und Verbreitung der gewonnenen Erfahrun-
gen, der Entwicklung gemeinsamer Instrumente und Mecha-
nismen zur Ermittlung des Nachsorgebedarfs, der Strategie-

und Programmentwicklung und der Einbeziehung der Risiko-
minderung in alle Nachsorgeprozesse auszubauen, und be-
grüßt die derzeit zu diesem Zweck unternommenen Bemü-
hungen;

24. ermutigt die Mitgliedstaaten und das System der
Vereinten Nationen, nationale Initiativen zu unterstützen, die
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te zur Unterstützung einer stärkeren Verringerung des Kata-
strophenrisikos, insbesondere zur Vorbereitung auf den Kata-
strophenfall, sowie der frühzeitigen Wiederherstellung besser




